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§ 7 K-V 2010
 K-V 2010 - Kärntner Öffnungszeiten-Verordnung 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.04.2018

§ 7

Beschäftigung von Arbeitnehmern

 

Bei den in den §§ 3 bis 6 angeführten Tätigkeiten ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Ausnahme von

jugendlichen Arbeitnehmern im Sinne des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes im jeweiligen Ausmaß von

maximal 8 Stunden täglich zulässig. Arbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den bezeichneten zulässigen

Arbeiten stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zulässig, soweit sie nicht vor oder nach der

Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen werden können.
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